
Wirtschaftsdienst 2024 | 1
58

Analysen Kommunen DOI: 10.2478/wd-2024-0018

JEL: H72, E31, H68

Wirtschaftsdienst, 2024, 104(1), 58-63

©  Der/die Autor:in 2024. Open Access: Dieser Artikel wird unter der 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröf-
fentlicht (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de).

 Open Access wird durch die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft gefördert.
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Inflation und Zinsen: Wirkungen auf die 
kommunale Finanzlage in Nordrhein-Westfalen
Seit 2022 sind Inflation und Zinsniveau in Deutschland merklich erhöht. Wir arbeiten 
mittels einer Szenarienrechnung die Auswirkung der höheren Preise und Zinsen auf die 
Finanzierungssalden der Kommunen in Nordrhein-Westfalen heraus und berücksichtigen 
dabei systematische Unterschiede zwischen höher und niedriger verschuldeten Kommunen. 
Zwar stehen gestiegenen Kosten auf der Ausgabenseite einige positive Effekte auf der 
Einnahmenseite entgegen, etwa weil einige Steuern an nominalen Größen anknüpfen. Der 
Gesamteffekt auf den Finanzierungssaldo ist in unseren Szenarien aber negativ.

Der Staat als Inflationsgewinner? Diese Schlussfolgerung 
wurde gelegentlich angesichts der deutlich steigenden 
Steuereinnahmen gezogen. Allerdings beeinflussen er-
höhte Preise und Zinsen die staatlichen Einnahmen und 
Ausgaben auf sehr unterschiedliche Weise. Je nach Struk-
tur des Haushalts sind zudem Bund, Länder und Gemein-
den unterschiedlich betroffen. In diesem Beitrag richten 
wir unseren Fokus auf die kommunale Ebene in Nordrhein-
Westfalen (NRW) und analysieren die Auswirkungen mit-
hilfe einer Szenarienrechnung. Wir fassen dabei die Kern-
ergebnisse unseres Gutachtens im Auftrag des Ministeri-
ums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des 
Landes NRW zusammen (Jessen et al., 2023).

Die Struktur der Einnahmen und Ausgaben variiert erheb-
lich, auch zwischen den Kommunen. In unserer Analyse 
differenzieren wir daher zwischen kreisfreien Städten und 
kreisangehörigen Kommunen einerseits sowie zwischen 
höher und geringer verschuldeten Kommunen anderer-
seits. Für letztere Unterscheidung greifen wir auf eine De-
finition von „Altschulden” zurück, die unter anderem im 
Sommer 2023 im Vorschlag der Landesregierung NRW für 
ein Programm zur Bewältigung kommunaler Altschulden 
verwendet wurde (MHKBD, 2023). Wir nehmen den Ver-
schuldungsstand mit Kassenkrediten zum Jahresende 
2022 zum Maßstab und legen den Schwellenwert bei 100 
Euro pro Kopf der Bevölkerung fest. Damit ist beinahe die 
Hälfte der kreisangehörigen Kommunen mit „Altschulden“ 
belastet. Alle kreisfreien Städte erfüllen das Kriterium.

Innerhalb der durch den Schwellenwert abgegrenzten 
Gruppe der Kommunen mit „Altschulden“ bestehen deutli-
che Unterschiede in der Höhe der Schuldenstände (Jessen 
et al., 2023). Die Heterogenität setzt sich bei der Analyse 
wichtiger Kategorien der Ein- und Auszahlungen fort. So 
unterscheiden sich etwa die Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer und der Grundsteuer stark, ebenso die Ausgaben 
für Sozialtransfers und – naheliegenderweise – die Höhe 
der Zinszahlungen. Diese Heterogenität führt dazu, dass 
die Entwicklung in einzelnen Kommunen teils deutlich von 
den betrachteten Durchschnittswerten abweichen kann.

Die Szenarienanalyse baut auf einer systematischen Aus-
wertung wichtiger Einzahlungen und Auszahlungen auf.1 Da 
diese jeweils unterschiedlich stark von den höheren Preisen 
und Zinsen betroffen sein dürften, teilen wir die einzelnen 
Posten in 17 geeignete Kategorien ein. Für die einzelnen 
Kategorien werden dann Annahmen für die Fortschreibung 
getroffen. Abhängig von der beschriebenen voneinander 
abweichenden Einnahmen- und Ausgabenstruktur ergeben 
sich dann für Kommunen mit und ohne „Altschulden“ sowie 
für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen jeweils unter-
schiedliche projizierte Entwicklungen.

Status quo einer erhöhten Inflation versus 
kontrafaktisches Szenario

Um die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Finanz-
lage der Kommunen zu illustrieren, werden im Folgenden 
zwei Szenarien verglichen. Dem Basisszenario einer er-
höhten Inflation, also dem Status quo, wird dabei ein kon-

1 Wenngleich sich die Pflicht zum Haushaltsausgleich in NRW – anders 
als im kameralen System des Bundes – nicht auf die Zahlungsströme, 
sondern auf einen Ausgleich von Aufwendungen und Erträgen bezieht, 
verwenden wir aus Gründen der Datenverfügbarkeit Zahlungsdaten.
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Tabelle 1
Unterstellte Veränderungsraten der Deflatoren in der 
Szenarienrechnung
in %

Quelle: Frühjahrsprojektion der Bundesregierung 2023 und eigene Set-
zung (Basisszenario), eigene Setzung (Alternativszenario).

2022 2023 2024 2025 2026

Basisszenario (hohe Inflation)

Privater Konsum 6,9 5,5 2,2 2,0 2,0

Staatskonsum 5,2 2,6 2,8 2,3 2,3

Bruttoanlageinvestitionen 11,0 5,5 2,7 1,9 1,9

Alternativszenario (niedrigere Inflation)

Privater Konsum 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Staatskonsum 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Bruttoanlageinvestitionen 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

trafaktisches Alternativzenario gegenübergestellt, in dem 
die Preissteigerungen weitgehend den üblichen Entwick-
lungen der vergangenen Jahre entsprechen. Das Szena-
rio der erhöhten Inflation ist dabei an die tatsächliche Ent-
wicklung des Jahres 2022 und eine Prognose für die Fol-
gejahre angelehnt.2 Die Szenarienrechnung erfolgt für die 
Jahre 2022 bis 2026. Die zurückblickende Berechnung für 
das Jahr 2022 wird durchgeführt, weil die Inflation bereits 
damals stark erhöht war.

Für jede der ausgewählten Kategorien, etwa die Personal- 
und Versorgungsauszahlungen oder die Gewerbesteuer, 
werden jeweils unterschiedliche Annahmen zur Preisent-
wicklung getroffen. Da die üblichen Prognosen für die De-
flatoren nicht in einem Detailgrad vorliegen, der eine so 
detaillierte Berechnung ermöglichen würde, wird für den 
Vergleich unter anderem auf die Entwicklung breiterer 
Preismaße zurückgegriffen. Zudem wird zur Illustration 
der Auswirkungen der Preissteigerungen darauf verzich-
tet, bei den Ein- und Auszahlungen von Anpassungen der 
zugrunde liegenden Aktivitäten auszugehen. Insgesamt 
handelt es sich bei dem angestellten Szenarienvergleich 
somit um eine stilisierte Darstellung, anhand derer die Ka-
näle und mögliche Größenordnungen der Auswirkungen 
der hohen Inflation auf die Finanzlage der Kommunen dis-
kutiert werden. Die tatsächliche Entwicklung der Haus-
halte wird dagegen auch wesentlich davon geprägt sein, 
welche Mittel den Kommunen faktisch zur Verfügung 
stehen oder gestellt werden und welche Anpassungsent-
scheidungen vor diesem Hintergrund für die den Zahlun-
gen zugrundeliegenden Aktivitäten getroffen werden.

Die in Tabelle 1 dargestellten Preissteigerungsraten sind 
in den beiden Szenarien unterstellt. Für einige Katego-
rien werden ergänzende Annahmen getroffen, die zu den 
in Tabelle 2 zusammengefassten projizierten Differenzen 
führen.

Auswirkungen auf die Auszahlungen

Eine wichtige Kategorie aufseiten der Auszahlungen sind 
die Personal- und Versorgungsauszahlungen. Während 
die Inflation zunächst keinen direkten Effekt auf Löhne, 
Gehälter, Besoldung und Pensionen hat, kann davon aus-
gegangen werden, dass die starken Preissteigerungen 
den Druck verstärkt haben, in den Tarifverhandlungen 
höhere Tarifsteigerungen zu erzielen.3 Die jüngste Tarif-

2 Bei der Prognose wird insbesondere auf die Frühjahrsprojektion 
der Bundesregierung des Jahres 2023 zurückgegriffen, da diese die 
Grundlage der verwendeten Steuerschätzung aus dem Mai 2023 bil-
det (vgl. Tabelle 1).

3 Im Fall der Beamtenbesoldung und -pensionen könnten gegebenen-
falls Ansprüche auf Erhöhungen bestehen, wenn diese nicht ausrei-
chend an die Preissteigerungen angepasst werden.

einigung für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) verdeutlicht das und führt bei den kommunalen 
Arbeitgebern zu merklichen Kostensteigerungen. Die an-
haltend gute Lage am deutschen Arbeitsmarkt spricht 
allerdings dafür, dass die Tariflöhne tendenziell ohnehin 
etwas stärker gestiegen wären als in früheren Jahren.
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Um die Auswirkungen der erhöhten Preissteigerungen 
abzubilden, wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 
im Basisszenario steigen die Personal- und Versorgungs-
zahlungen angelehnt an die durchschnittliche Rate der 
vergangenen zehn Jahre um 4,0 %. Für das Basisszena-
rio des hohen Inflationsumfelds wird davon ausgegangen, 
dass die Inflation einen steigernden Effekt auf die Dynamik 
der Nominallöhne hat. Angelehnt an die Gültigkeit der Ver-
einbarungen für die tariflichen Entgelte wird dabei davon 
ausgegangen, dass es im Jahr 2022 noch keinen Inflati-
onseffekt gibt. Für die Jahre 2023 und 2024 wird dann an-
genommen, dass der Anstieg der Personalauszahlungen 
jeweils um 2,5 Prozentpunkte höher ausfällt, als es ohne 
Inflationsanstieg der Fall gewesen wäre (vgl. Tabelle 2).

Bei den Auszahlungen für Investitionen wird für den Ver-
gleich der Szenarien davon ausgegangen, dass die Preise 
im Basisszenario mit der jahresdurchschnittlichen Verän-
derungsrate des Deflators der Bruttoanlageinvestitionen 
der Jahre 2012 bis 2019 von 1,9 % steigen. Im Szenario mit 
hoher Inflation wird der hohe tatsächliche Wert des Jahres 
2022 von 11 % genutzt, somit ergibt sich eine Differenz von 
9,1 % (vgl. Tabelle 2). Anschließend werden im Einklang mit 
der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung ebenfalls er-
höhte Werte für den Anstieg des Deflators angenommen.4 
Bei dem Vergleich wird unterstellt, dass die realen Investi-
tionsvolumen unverändert bleiben, die Dynamik der Aus-
zahlung sich also nur aus der Preisentwicklung ergibt.

Die Auszahlungen für Instandhaltung und Unterhaltung 
des unbewegten Vermögens wiesen anders als die In-
vestitionsauszahlungen in den vergangenen Jahren kei-
ne starke Anstiegsdynamik auf. Der starke Anstieg der 
Baupreise dürfte hier weniger stark durchschlagen als bei 
den Investitionen. Die für den Szenarienvergleich ange-
nommenen Werte orientieren sich an der Entwicklung des 
Deflators für den staatlichen Konsum.

Die Entwicklung der Auszahlungen für Sozialtransfers wird 
wesentlich durch Änderungen der gesetzlichen Regelun-
gen, die meist außerhalb der Entscheidungsgewalt der 
Kommunen liegen, und von sozio-demografischen Ent-
wicklungen bestimmt. Gleichzeitig unterscheiden sich die 
Transferauszahlungen in ihren Determinanten, sodass sie 
in unterschiedlichem Maße von preislichen Entwicklungen 
betroffen sind, insbesondere im Bereich der Mieten und 
Heizkosten. Zudem beteiligt sich der Bund seit dem Jahr 
2020 stärker an den Kosten für Unterkunft und Heizung 
(Christofzik, 2023). Den Preissteigerungen auf der Auszah-
lungsseite steht also ein Anstieg bei den Einzahlungen ge-

4 Jüngere Prognosen gehen von einem stärkeren Anstieg 2023 aus, dem 
ein deutlicherer Rückgang des Preisauftriebs 2024 gegenübersteht 
(Schmidt et al., 2023; Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose, 2023).

genüber. Für den Szenarienvergleich wird vereinfachend 
ebenfalls an die Entwicklung des Deflators der staatlichen 
Konsumausgaben angeknüpft. Dasselbe Vorgehen wird 
für die korrespondierenden Einzahlungen gewählt. Analog 
gilt dies für die übrigen Transferauszahlungen und Leis-
tungsbeteiligungen, wie auch die nicht näher betrachteten 
übrigen Konten der Auszahlungen (Rest).

Bei den Zinszahlungen dürfte der kräftige Abwärtstrend 
der vergangenen Jahre angesichts der deutlich angeho-
benen Leitzinsen zu Ende gehen.5 Inwieweit das aktuelle 
Zinsniveau auf die Zinsauszahlungen durchschlägt, wird 
nicht zuletzt durch den aktuellen Schuldenstand und sei-
ne Laufzeitstruktur bestimmt. Die deutliche Reduktion 
der Zinszahlungen in den vergangenen Jahren wurde vor 
allem durch das niedrigere Zinsniveau erreicht und nicht 
durch eine deutliche Reduktion des Schuldenstands. So-
wohl bei der Refinanzierung auslaufender Kreditverein-
barungen aus der Phase der niedrigen Zinsen als auch 
bei laufenden variabel verzinsten und etwaigen neuen 
Krediten, nicht zuletzt für Investitionen, fallen nun höhere 
Zinsen an. Vor dem Hintergrund der raschen geldpoliti-
schen Straffung ist die Zinsstrukturkurve derzeit invers: 
In Erwartung zukünftig niedrigerer Zinsen liegen die lang-
fristigen unter den kurzfristigen Zinsen. Da vor allem im 
Bereich der Investitionskredite längerfristige Laufzeiten 
vereinbart werden, dürfte also nicht der volle Anstieg der 
kurzfristigen Zinsen durchschlagen.6 So sind etwa die 
Umlaufrenditen für zehnjährige Bundesanleihen nun rund 
3 Prozentpunkte höher als zu den Tiefstständen 2020.7

Die genaue Bestimmung der Auswirkungen der Zinswen-
de auf die Kommunen übersteigt den Umfang der hier 
angestellten Analyse.8 Da Ausmaß und Tempo der Zins-
wende der EZB jedoch wesentlich durch die beobachte-
te, stark angestiegene Inflation bestimmt waren, wird für 
den Vergleich davon ausgegangen, dass sich die Zins-
auszahlungen in den beiden betrachteten Szenarien un-
terscheiden und im Szenario mit hoher Inflation merklich 
höher ausfallen. Dabei wird angenommen, dass auch im 
Szenario ohne hohe Inflation der Abwärtstrend allmählich 
zu einem Ende gekommen wäre. Vereinfachend wird an-
genommen, dass sich im Basisszenario die dämpfenden 

5 Zur Zinsentwicklung siehe auch Brand und Salzgeber (2023) oder 
Freier et al. (2023).

6 Gemäß der Schuldenstatistik des Statistischen Bundesamts gab es 
zum Jahresende 2022 in den kommunalen Kernhaushalten in NRW 
auch noch immer Kassenkredite mit recht langer Laufzeit. Etwa die 
Hälfte aller kommunalen Kassenkredite in NRW wird erst nach 2023 
fällig, 16 % sogar erst nach 2027.

7 Gegenüber den bereits niedrigen Ständen der Jahre 2017 und 2018 
beträgt der Anstieg allerdings nur rund zwei Prozentpunkte.

8 Hierzu wären nicht zuletzt genauere Informationen zu Laufzeiten und 
Verzinsung der Schuldenbestände der Kommunen erforderlich. Da-
rüber hinaus müssten detaillierte Annahmen zum zukünftigen Schul-
denmanagement getroffen werden.
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Effekte aus auslaufenden längerfristigen Altschulden mit 
noch höherer Verzinsung und die Effekte der Neuver-
schuldung die Waage gehalten hätten und die Auszah-
lungen konstant geblieben wären. Im Szenario mit einer 
höheren Inflation wird angenommen, dass die Zinsaus-
zahlungen bereits im Jahr 2023 um 50 % höher ausfallen 
und sich bis zum Endjahr der Projektion in jedem wei-
teren Jahr um 10 % erhöhen.9 Ausgehend von einem im 
langjährigen Vergleich sehr niedrigen Niveau, würden die 
Zahlungen für Zinsen damit wieder merklich steigen. Der 
Szenarienvergleich wird nur für die Kommunengruppen 
insgesamt angestellt, der Schuldenstand der jeweiligen 
Kommune wird also nicht berücksichtigt.

Auswirkungen auf die Einzahlungen

Bei den Einzahlungen hängen die Steuern mittelbar von 
der Inflation ab, nämlich in dem Maße, in dem die Bemes-
sungsgrundlagen durch die Preissteigerungen beeinflusst 
sind. Die bundesweiten Gewerbesteuereinnahmen legten 
im Jahr 2022 um 15 % zu, wohl auch wegen erhöhter Ge-
winne im Zuge der allgemeinen Preissteigerungen. Für die 
folgenden Jahre sind laut Steuerschätzung vom Mai 2023 
moderate Zuwächse angelegt. Im Niedriginflationsszena-
rio wird daher ein Abschlag bei der Zuwachsrate für 2022 
von 5 Prozentpunkten vorgenommen (vgl. Tabelle 2). Die 
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist unabhängig 
von der allgemeinen Preissteigerung, sodass in beiden 
Szenarien die Zuwachsraten der Steuerschätzung vom 
Mai 2023 unterstellt werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beinhaltet 
sowohl Lohnsteuer als auch veranlagte Einkommensteuer, 
wobei die Lohnsteuer etwa drei Viertel des Gesamtauf-
kommens ausmacht. Während sich das Lohnsteuerauf-
kommen recht präzise auf Basis der Bruttolöhne und -ge-
hälter ableiten lässt (Boysen-Hogrefe et al., 2020), besteht 
nur ein loser Zusammenhang zwischen dem Aufkommen 
der veranlagten Einkommensteuer und makroökonomi-
schen Aggregaten. Für das Basisszenario mit erhöhter 
Inflation werden die in der Steuerschätzung projizierten 
Veränderungsraten der Einkommensteuer insgesamt un-
terstellt. Im Alternativszenario wird von geringeren Zu-
wächsen der Bruttolöhne und -gehälter ausgegangen und 
diese geringeren Zuwächse – der Einfachheit wegen und 
da die Lohnsteuer ohnehin den Löwenanteil der Einkom-
mensteuer ausmacht – auf die projizierten Aufkommen der 
gesamten Einkommensteuer übertragen. Dies geschieht 
in Anlehnung an das bei der Steuerschätzung verwendete 

9 Nach einer vereinfachten Rechnung würde die Zinsausgabenquote der 
Kommunen in NRW laut Brand und Salzgeber (2023, Abbildung 2) bei ei-
nem Anstieg der Refinanzierungskonditionen für die in den Jahren 2022 
und 2023 auslaufenden Kredite von 1,4 % auf 3,4 % kurzfristig ausgehend 
von rund 0,9 % im Jahr 2021 um knapp 0,5 Prozentpunkte ansteigen.

Ableitungsschema für die Lohnsteuer. Für sich genommen 
mindert der geringere Anstieg der Bruttolöhne und -gehäl-
ter im Niedriginflationsszenario den Anstieg des Einkom-
mensteueraufkommens überproportional.

Gleichzeitig ist aber die Verschiebung des Einkommen-
steuertarifs in den Jahren 2023 und 2024 der erhöhten 
Inflation geschuldet. Die Eckwerte des Einkommensteu-
ertarifs werden jährlich basierend auf dem im alle zwei 
Jahre veröffentlichten Steuerprogressionsbericht proji-
zierten Anstieg des Deflators des privaten Konsums ver-
schoben. Der im November 2022 veröffentlichte Steuer-
progressionsbericht ging von Anstiegen um 7,2 % und 
6,3 % in den Jahren 2022 und 2023 aus. Die Eckwertan-
passungen in den Jahren 2023 und 2024 gleichen jeweils 
den prognostizierten Anstieg des Vorjahres aus, sodass 

Tabelle 2
Unterschied in projizierten Zuwachsraten zwischen 
Alternativszenario und Basisszenario

Quelle: eigene Berechnungen.

Jahresdurchschnittliche Veränderung der Zahlungsbeträge pro Kopf in 
Prozentpunkten

2022 2023 2024 2025 2026

Auszahlungen (ohne Finanzierungstätigkeit)

Personal- und Versorgungsaus-
zahlungen 0 -2,5 -2,5 0 0

Instand- und Unterhaltung des 
unbewegten Vermögens -3,2 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3

Sozialtransferauszahlungen inkl.  
Leistungsbeteiligungen -3,2 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3

andere Transferauszahlungen 
inkl. Leistungsbeteiligungen -3,2 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3

Zinsen und sonstige Finanzaus-
zahlungen 0 -50 -10 -10 -10

Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit -9,1 -3,6 -0,8 0 0

Rest -3,2 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3

Einzahlungen (ohne Finanzierungstätigkeit)

Gewerbesteuer -5 0 0 0 0

Grundsteuer A und B 0 0 0 0 0

Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer -2,6 -0,5 -1,2 0 0

Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer -2,5 -2,0 -1,5 0 0

Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen -3,2 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3

Öffentlich-rechtliche Leistungs-
entgelte -3,2 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3

Kostenerstattungen und Aufga-
benbezogene Leistungsbeteili-
gungen -3,2 -3,5 -0,2 0 0

Investitionszuwendungen -9,1 -3,6 -0,8 0 0

Rest -3,2 -0,6 -0,8 -0,3 -0,3
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die durchschnittliche Steuerlast bei real unveränder-
tem Lohn unverändert bleibt. Da der Anstieg der Nomi-
nallöhne am aktuellen Rand ausnahmsweise hinter dem 
Anstieg der Konsumentenpreise zurückblieb, bzw. blei-
ben dürfte, führte die Eckwertanpassung sogar zu einem 
Rückgang der Steuerquote (Jessen und Schmidt, 2023). 
Im Alternativszenario wird davon ausgegangen, dass die 
Anpassung der Tarifeckwerte 2023 und 2024 auf Basis 
des Anstiegs des Konsumdeflators um 2 % stattfindet. Im 
Vergleich zum Basisszenario erhöht dies den Anstieg des 
Einkommensteueraufkommens 2023. Der Unterschied 
in der Zuwachsrate der Einkommensteuer zwischen den 
beiden Szenarien fällt damit 2022 deutlich stärker als in 
den Folgejahren aus.

Der Zusammenhang zwischen Umsatzsteuer und ihrer 
Bemessungsgrundlage ist proportional, wobei letzte-
re maßgeblich durch den privaten Konsum, aber auch 
durch den öffentlichen Konsum und Wohnungsbauin-
vestitionen bestimmt ist. Im Einklang mit Prognosen, die 
vor dem Energiepreisschock erstellt wurden, wird für 
das Szenario mit geringerer Inflation angenommen, dass 
die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer in den 
Jahren 2022 bis 2024 weniger stark wächst als im Ba-
sisszenario. Die Abschläge übertragen sich proportional 
auf das Aufkommen.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, öffentlich-
rechtliche Leistungsentgelte sowie die restlichen Ein-
zahlungen werden in den beiden Szenarien mit den je-
weils unterstellten Veränderungsraten des Deflators des 
Staatskonsums fortgeschrieben. Hier wird unterstellt, 
dass diese Zuwendungen der allgemeinen Preisent-
wicklung für den Sektor Staat folgen. Einzahlungen aus 

Kostenerstattungen und aufgabenbezogene Leistungs-
beteiligungen werden hingegen mit dem Deflator des pri-
vaten Konsums fortgeschrieben. Dem liegt die Annahme 
zugrunde, dass Leistungen sich an den Lebenshaltungs-
kosten orientieren. Die Projektion der Investitionszuwen-
dungen ist analog zur Projektion der Auszahlungen für 
Investitionen. Das heißt, dass sich die Fortschreibung am 
Deflator der öffentlichen Investitionen orientiert.

Ergebnis: Kommunen unter erhöhtem Druck

Die entsprechende Analyse zeigt, dass die Finanzie-
rungssalden für alle betrachteten Typen der Kommunen 
im Basisszenario auf mittlere Sicht niedriger sind als im 
Alternativszenario (vgl. Abbildung 1). Das bedeutet, dass 
sich die finanzielle Lage der Kommunen durch die erhöh-
te Inflation verschlechtern dürfte. Sie sind nach unseren 
Szenarienanalysen also Inflationsverlierer. Der Vergleich 
der Kommunentypen zeigt dabei, dass die Verschlechte-
rung der Finanzierungssalden durch die Inflation bei den 
Kommunen mit Altschulden sogar noch etwas stärker 
sein dürfte. Diese weisen im Durchschnitt bereits ein Defi-
zit auf, das sich nun noch deutlicher ausweitet.

Die Analyse knüpft an die durchschnittlichen Anteile 
wichtiger Ein- und Auszahlungskategorien an und trifft 
Annahmen für deren Entwicklung in den beiden Inflati-
onsszenarien. Unter den getroffenen Annahmen steigen 
sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen im 
Szenario mit hoher Inflation stärker, als es ohne sie der 
Fall gewesen wäre. Wie der Nettoeffekt auf den Finan-
zierungssaldo ausfällt, hängt auch von den Anteilen der 
Kategorien ab. Diese können sich zwischen den einzel-
nen Kommunen unterscheiden. Im Durchschnitt zeigt 

Abbildung 1
Projektion der Finanzierungssalden

Quelle: eigene Berechnungen.
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sich jedoch die beschriebene Verschlechterung der Sal-
den. Die dargestellte Entwicklung stellt dabei ein mögli-
ches Szenario dar. Die komplexen Entwicklungen in den 
kommunalen Haushalten werden dafür aber stark verein-
facht. Zudem besteht eine hohe Unsicherheit über die 
anzunehmenden Veränderungsraten der verschiedenen 
Zahlungskategorien. Trotzdem verdeutlicht die Analyse, 
dass eine spürbare Verschlechterung der Finanzlage auf-
grund der Inflation plausibel ist.

Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen, zählt 
nicht zuletzt, inwieweit Zuweisungen und Erstattungen für 
die Kommunen an die Preissteigerungen auf der Ausga-
benseite angepasst werden. Erfolgt dies mit Verzögerung 
oder in einem zu geringen Ausmaß, verschlechtert dies 
die Finanzlage der Kommunen. Ein weiterer Punkt, der 
zu bedenken ist: In der Analyse werden Unterschiede bei 
den nominalen Auszahlungen betrachtet. Werden diese 
nicht entsprechend den Preisanstiegen erhöht, sondern 
etwa aufgrund von Budgetbeschränkungen nicht oder in 
einem geringeren Ausmaß ausgeweitet, würde sich zwar 
keine oder eine geringfügigere Verschlechterung der Fi-
nanzlage zeigen. Die reale Entwicklung, etwa bei den In-
vestitionen oder der Instandhaltung des Vermögens, hät-
te sich jedoch verschlechtert.
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